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4 ) Cammer - Bekanntmachung vom
2 . Jan . x>udl . Z. Jan . iZ ^Z.

Deblt des Da in Ansehung des Verkaufs des Stem-
Stempelpa- ^ x p̂apiers bis weiter die Einrichtung ge¬

troffen worden , daß solcher in hiesiger Stadt
von dem Schreiber Griepenkerl , in den
übrigen Städten und auf dem Lande aber
von den Amts -Auditoren und den Sporkeln-
Rendanten der Landgerichte besorgt werden
soll , so wird solches hierdurch zur Nachricht
öffentlich bekannt gemacht.

Z) Regierungs - Bekanntmachung
vom 2 . Ian . x>ubl . iL . Jan . i 8 H

Notwendig - Alle diejenigen , welche während der
keit Landes- Französischen Occupation Brantewein -Bren-

sion̂ zû ürt̂ ^ ^ yen angelegt haben , dieses Gewerbe
setzung der bls-nur vermöge eines Patentes bisher erercir-

Branntwekn"^ und dasselbe fortzusetzen gedenken , wer-
Brennerepen. den hierdurch aufgeforden , binnen 4 Wo¬

chen bey der Höchstverordneten Regierung
um die Ertheilung der Landesherrlichen
Concession zur Fortsetzung ihrer Brantewein-
Brennereyen nachzusuchen , und zugleich ih¬
ren Gesuchen eine glaubhafte Bescheinigung
anzulegen , daß sie im verflossenen Jahre
1814 . die desfällige Patentsteuer entrichtet
haben.


	Seite 6

